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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7567/J des 

Abgeordneten Peter Wurm und weiterer Abgeordneter betreffend Statusbericht 

Basiskonto 2021 wie folgt: 

Frage 1: 

• Wie viele Basiskonten gibt es derzeit in Österreich? 

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betont, 

dass die entsprechende Datenerhebung bei der FMA stattfindet und sämtliche Daten 

freundlicherweise von dort stammen. Die FMA hat allerdings keine Daten zur Gesamtzahl 

der Basiskonten. Der FMA werden halbjährlich die Zahl der eröffneten Zahlungskonten mit 

grundlegenden Funktionen (Basiskonten) gemeldet; weder die Gesamtzahl noch eine Zahl 

zu Schließungen von Basiskonten sind meldepflichtig. 

 

Zwischen 1.7.2016 und 30.6.2021 wurden der FMA die Eröffnung von 23.218 Zahlungs-

konten mit grundlegenden Funktionen (Basiskonto) gemeldet. Die Verpflichtung zur 

Datenerhebung durch die FMA begann erst ab dem Jahr 2017. Zu beachten ist, dass die 

Meldung zum 2. Halbjahr 2016 seitens der Kreditwirtschaft auf freiwilliger Basis erfolgte. 
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Frage 2: 

• Wie hat sich die Anzahl der Basiskonten in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2020 und 

2021 jeweils in ihrer Anzahl entwickelt? 

Zur Entwicklung der Anzahl der Basiskonten ist zunächst darauf zu hinzuweisen, dass die 

FMA nicht über eine Gesamtzahl der Basiskonten verfügt. Der FMA werden halbjährlich die 

Zahl der eröffneten Basiskonten gemeldet, weder die Gesamtzahl noch eine Zahl zu 

Schließungen von Basiskonten sind meldepflichtig. Aussagen zur Entwicklung der 

Basiskonten sind daher nicht möglich. Die der FMA gemeldeten Eröffnungen von 

Basiskonten in den jeweiligen Meldeperioden sind wie folgt: 
 

Zeitraum 2. Hj. 

2016 

1. Hj 

2017 

2. Hj. 

2017 

1. Hj. 

2018 

2. Hj 

2018 

1. Hj 

2019 

2. Hj 

2019 

1. Hj. 

2020 

2. Hj. 

2020 

1. Hj 

2021 

Eröffnete 

Basiskonten 

2404 3247 3630 2650 2018 1874 1671 1499 1824 2401 

 

Die Verpflichtung zur Datenerhebung durch die FMA begann erst ab dem Jahr 2017. Zu 

beachten ist, dass die Meldung zum 2. Halbjahr 2016 seitens der Kreditwirtschaft auf 

freiwilliger Basis erfolgte. 

 

Frage 3: 

• Wie hat sich die Anzahl der Basiskonten in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2020 und 

2021 jeweils in ihrer Anzahl in den einzelnen Bundesländern entwickelt? 

Zur Entwicklung der Anzahl der Basiskonten ist zunächst darauf zu hinzuweisen, dass die 

FMA nicht über eine Gesamtzahl der Basiskonten verfügt. Der FMA werden halbjährlich die 

Zahl der eröffneten Basiskonten gemeldet, weder die Gesamtzahl noch eine Zahl zu 

Schließungen von Basiskonten sind meldepflichtig. Aussagen zur Entwicklung der Basis-

konten sind daher nicht möglich.  Die der FMA gemeldeten Eröffnungen von Basiskonten in 

den jeweiligen Meldeperioden aggregiert nach Bundesland gestalten sich wie folgt: 

Bundesland 2017/06 2017/12 2018/06 2018/12 2019/06 2019/12 2020/06 2020/12 2021/06 

Burgenland 20 18 15 4 7 5 2 6 3 

Kärnten 73 179 130 82 73 55 48 64 81 

NÖ 319 262 184 167 123 188 147 122 105 
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OÖ 316 613 403 359 265 179 150 166 259 

Salzburg 125 115 64 68 52 76 36 50 51 

Steiermark 160 143 171 158 171 171 171 189 196 

Tirol 148 163 219 139 124 127 113 132 78 

Vorarlberg 670 735 407 100 133 143 135 134 158 

Wien 1407 1402 1057 941 926 727 697 961 1470 

 

Die Verpflichtung zur Datenerhebung durch die FMA begann erst ab dem Jahr 2017. Die 

Zahlen zum 2. Halbjahr 2016 konnten deshalb nicht berücksichtigt werden, da es sich 

hierbei um freiwillige Meldungen seitens der Kreditwirtschaft gehandelt hat und eine 

Aufteilung nach Bundesländer systemisch nicht möglich ist. 

 

Frage 4: 

 Wie hat sich die Anzahl der Basiskonten in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2020 und 

2021 jeweils in ihrer Anzahl bei den einzelnen Bankinstituten entwickelt? 

Zur Entwicklung der Anzahl der Basiskonten verweise ich auf die Beantwortung der Fragen 

1 bis 3. 

Frage 5: 

 Wie viele Basiskonten waren in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2020 und 2021 jeweils 

österreichischen Staatsbürgern, sonstigen EU-Bürgern, Drittstaatsangehörigen, 

Personen mit Asylstatus und subsidiär Schutzberechtigten sowie Asylwerbern 

zuzuordnen? 

Die FMA verfügt nicht über diese Informationen. 

Frage 6: 

• Wie vielen Personen wurde in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2020 und 2021ein 

Basiskonto verweigert und aus welchen Gründen? 

Zwischen 30.6.2016 und 30.062021 wurden insgesamt 466 Anträge auf Eröffnung eines 

Basiskontos abgelehnt. Die Gründe sind der FMA nicht bekannt. 

3 von 57425/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

 

4 von 4 

Frage 7: 

• Wie vielen Personen, denen in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2020 und 2021 ein 

Basiskonto verweigert wurde waren jeweils österreichische Staatsbürgern, sonstigen 

EU-Bürgern, Drittstaatsangehörigen, Personen mit Asylstatus und subsidiär 

Schutzberechtigten sowie Asylwerber? 

Hierzu liegen der FMA keine Angaben vor. 

Frage 8: 

• Bei wie vielen Personen, bei denen in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2020 und 2021 

ein Basiskonto verweigert wurde, lagen die Gründe im Zusammenhang mit der 

Verhinderung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung? 

Hierzu liegen der FMA keine Angaben vor. 

Frage 9: 

• Bei wie vielen Personen, bei denen in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2020 und 2021 

ein Basiskonto verweigert wurde und die Gründe im Zusammenhang mit der 

Verhinderung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 

lagen, handelte es sich jeweils um österreichische Staatsbürgern, sonstigen EU-

Bürgern, Drittstaatsangehörigen, Personen mit Asylstatus und subsidiär 

Schutzberechtigten sowie Asylwerber? 

Hierzu liegen der FMA keine Angaben vor. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Wolfgang Mückstein 
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